
18.01.00

Versicherungsunternehmen
Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 15
1015 Wien
DVR 0030651, FN 89577g, HG Wien

OffertNr.: 

D7R0032C Antragsnummer: D7R003BH

Ersteller MANR: 00820

Polizzennummer:................................
Ersatz für:

Kundendaten

Versicherungsnehmer / Versicherte Person
Geburtsdatum:
Partnertyp 3
PartnerInnennummer - KSS: D7R001TE
Staatsbürgerschaft:

Vermittlerdaten

Aktueller-Verm.1:

Hauptwohnsitz:

Aktueller-Verm.2:

Betriebsdaten

Betriebsart:  Sport- und Life-Coaches   (Code=349)

Branchencode:  74

Weitere Daten :
Rechtssform : Firmenbuchnummer :
Gründungsjahr : 0

Handelt es sich um ein Risiko oder einen Betrieb in Österreich und sind keine Risiken
außerhalb Österreichs mitversichert? Ja

Erfolgt die Verrechnung zu diesem Vertrag in EUR? Ja

Erzeugt oder handelt der Betrieb mit Waren, die von Sanktionen in gewissen Ländern
betroffen sein können (z.B. Waffen, Militärprodukte, Radioaktive Stoffe…)? Nein

Allgemeine Vertragsdaten

Beantragte Sparten:      Haftpflicht,

Produktcode: KMU-15101

Vers.Beginn: Vers.Ablauf: 

*D7R003BHD7R0032C180SY1* *D7R003BHD7R0032C180SY1*

Anrede, Titel

Vorname, Familienname

Strasse, Nr., Stiege, Türe

Postleitzahl, Ort/Stadt

/ 0 Uhr / 0 Uhr

Held & Held - Versicherungsmakler
Wolfgang Held Ges.m.B.H.
2 1 6 3 0 7 1

Berufs-Haftpflichtversicherung 
ReitlehrerInnen 

selbstständig und/oder angestellt

OEPS Versicherungsservice

Angebot
Zurich Betriebs-Versicherung Flex Line
Maßgeschneidert für Ihr Unternehmen
mit Wertanpassung

Vertragslaufzeit 10 Jahre 

http://www.diehelden.at
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LD
Polizze (Original)  an:

Wien
 Vermittler  Vermittlerkopie an: Vermittler  ()

Inkassoart: Erlagschein (ZI) Zahlungsweise: jährlich  (1)
Index: Ja

Vorsteuerabzug: Ja

Vorläufige Deckung ab (vom Kunden nicht auszufüllen, nur für interne Zwecke der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft):

Vorläufige Deckung ab ……………………...................durch MitarbeiterIn/ Nr.: ……………...……..… / ………….

Vorvertragliche anzeigepflichtige Fragen (§§ 16 ff)

Waren bereits Schäden zu verzeichnen? Nein

Sind entsprechende Versicherungen bereits durch einen Versicherer abgelehnt, gekündigt oder aufgrund ungünstigen
Schadenverlauf einvernehmlich gelöst worden ? Nein

Feuerversicherung

Nicht beantragt

Zusätzliche Gefahren zur Sachversicherung

Nicht beantragt

Sturmversicherung

Nicht beantragt.

Leitungswasserversicherung

Nicht beantragt.

Einbruchdiebstahlversicherung

Nicht beantragt.

Betriebsunterbrechungsversicherung

Nicht beantragt

BU-Versicherung Zusätzlicher Gefahren

Nicht beantragt

Mehrkosten-Betriebsunterbrechung

Nicht beantragt.

Glasbruchversicherung

Nicht beantragt.

Maschinenbruchversicherung

Nicht beantragt

 Elektronikpauschalversicherung

Nicht beantragt

Transportversicherung

Nicht beantragt

Haftpflichtversicherung (ohne Indexvereinbarung)

Vertragsgrundlagen, es gelten die:

*D7R003BHD7R0032C180SY2* *D7R003BHD7R0032C180SY2*

Nein

Ja

Ja

OEPS Versicherungsservice
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Allgemeinen Zürich Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHVB, EHVB 2014)
Weiters gelten die Besonderen Bedingungen (BB), sowie die Polizze

Versichert sind gemäß AHVB, EHVB i.d.j.F. (Auszug):
Die Erfüllung von Schadenersatzverpflichtungen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhaltes sowie
die Kosten der Feststellung und Abwehr der von einem Dritten behaupteten Schadenersatzverpflichtung.

Partner Nr.: D7R001TH
3

Pauschalversicherungssumme für Personen- und Sachschäden sowie jene Vermögensschäden,
die auf einen versicherten Personen- oder Sachschaden zurückzuführen sind:

Keine Pflichtversicherung

Versicherungsschutz besteht nur im Rahmen der vereinbarten beruflichen Tätigkeit.

Örtlicher Geltungsbereich:
Der Versicherungsschutz bezieht sich abweichend von Art 3 AHVB lediglich auf Versicherungsfälle die in Österreich und den
angrenzenden Staaten eintreten. Die Einschränkung nach Art.7, Pkt.15 AHVB findet Anwendung.

Versichert im Rahmen der Pauschalversicherungssumme:
- Mitversicherung der angestellten Tätigkeit im angeführten Tätigkeitsbereich
- Gewerbsmäßige Vermietung und Verleihung von Sportgeräten
- Verkauf von Speisen und Getränke in geringfügigem Ausmaß
- Veranstaltungen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit
- Eingebrachte Sachen der Gäste
- Tätigkeiten an beweglichen Sachen bis EUR 50.000,00
 (Selbstbehalt EUR 200,00 je Schadensfall)
- Tätigkeiten an unbeweglichen Sachen bis EUR 50.000,00
 (Selbstbehalt EUR 200,00 je Schadensfall)
- Be- und Entladerisiko bis EUR 100.000,00
 (Selbstbehalt EUR 500,00 je Schadensfall)
- Radionuklide
- Sachschäden durch Umweltstörung bis EUR 250.000,00
- Umweltsanierungskosten gemäß Klausel BB 490-5 bis EUR 250.000,00
- Innehabung von Grundstücken, Gebäuden oder Räumlichkeiten wenn ausschließlich
  für den Beruf bzw. zu Wohnzwecken genutzt
- Mietsachschäden an Gebäuden und Räumlichkeiten bis  50 % der Pauschalversicherungssumme
 ( Selbstbehalt EUR 200,00 je Schadensfall)
-Verkauf von Sportartikel und verwandten Produkten bis zu einem Umsatz von EUR 30.000.
- Reine Vermögensschäden bis EUR 100.000,00
- Privathaftpflicht auf Dienstreisen

Subsidiarität
Versicherungsschutz besteht nur insoweit, als nicht aus anderen Versicherungsverträgen Versicherungsschutz gegeben ist.

Ergänzende Ausschlüsse (BB H-027-0)

*D7R003BHD7R0032C180SY3* *D7R003BHD7R0032C180SY3*

Versicherte Person

Partnertyp:

Berufliche Tätigkeit:   ReitlehrerIn / ReitpädagogIn ; Selbstständige Tätigkeit (und/oder angestellt)

Geburtsdatum:

Versicherungssumme: 
Änderung bitte auswählen

EUR 1.000.000,00 
EUR 2.000.000,00 
EUR 3.000.000,00 
EUR 4.000.000,00 
EUR 5.000.000,00

OEPS Versicherungsservice



12.2.2018
Seite 4 / Nr. D7R003BH 18.01.00

Nicht unter die Versicherung fallen - ergänzend zu Art. 7 AHVB – Schadenersatzverpflichtungen
in Zusammenhang mit
- HIV und dadurch verursachte Krankheiten (wie z.B. AIDS)
- der Erzeugung/Herstellung/Gewinnung/Verarbeitung/Lagerung von  menschlichen
  Substanzen ( wie z.B. Blut, Plasma, Zellen, Gewebe, Organe);
- der Entwicklung/Herstellung/Vertrieb/Handel von/mit pharmazeutischen Produkten und
  Substanzen; dieser Ausschluss kommt bei Apotheken. Drogerien und Reformhäusern nicht zur Anwendung;
- der Erzeugung/Herstellung/Vertrieb von Implantaten für Menschen (ausgenommen  Zahnimplantate)
- Tätowierungen und Laserbehandlungen;
- der Erzeugung/Herstellung von Tabak und Tabakprodukten, auch E-Zigaretten
  (ausgenommen therapeutische Produkte wie Kaugummis, Pflaster u.dgl.);
- der Erzeugung/Herstellung/Vertrieb von Schusswaffen (ausgenommen antike Waffen);
- Offshore- und Meeresrisiken (wie z.B. Ölförderanlagen, Bohrinseln, Windparks, Unterwasserkabel, etc.);
- Wasserfahrzeugen mit einer Länge von mehr als 22 Metern (75 ft) und / oder einem Gewicht
  von mehr als 500 Bruttoregistertonnen;
- dem Betrieb, der Erzeugung/Herstellung/Vertrieb von Luftfahrt- und Raumfahrtrisiken,
  einschließlich Drohnen (im Sinn des Luftfahrtgesetzes); inklusive Zulieferindustrie;
- Chlorkohlenwasserstoffen (CKW);
- Diacetyl;
- Kieselsäure und Kieselerde (Silica); nicht unter diesen Ausschluss fallen Silikatgel oder vergleichbare Substanzen;
- der Erzeugung/Herstellung/Gewinnung von Urea Formaldehyd;
- Lagerung von Öl oder Gas in Tanks mit einen Fassungsvermögen von mehr als 6.000 m³ ;
- Patent- und Urheberrechtsverletzungen;
- Produktrückruf und/oder Produktgarantie;

Unfallversicherung

Nicht beantragt.

Rechtsschutzversicherung

Nicht beantragt

Prämienübersicht

Haftpflicht:
Gesamtprämie inklusive aller Steuern,
abzüglich sämtlicher Nachlässe und Rabatte: jährlich

Dauerrabatt:
Aufgrund der vereinbarten Laufzeit von 10 Jahren ist ein Dauerrabatt von 20% auf die Jahresprämie eingeräumt. Der Dauerrabatt
wird sofort von der Prämie abgezogen. Die in diesem Angebot bzw. in diesem Antrag ausgewiesene Prämie ergibt sich somit aus der
ermäßigten Jahresprämie unter Berücksichtigung der allenfalls gewählten unterjährigen Zahlweise.

Ein Beispiel: Die Jahresprämie ohne Dauerrabatt beträgt exkl. Versicherungssteuer EUR 100,00. Nach Abzug von Dauerrabatt (20%)
bezahlen Sie daher für den Versicherungsschutz vorläufig nur EUR 80,00 pro Jahr.

Im Fall vorzeitiger Vertragsauflösung ist – abhängig von der tatsächlich erreichten Vertragslaufzeit - eine Nachzahlung an Prämie zu
leisten, da sich der an Sie weitergegebene kalkulatorische Vorteil der Zurich bei Nichterfüllung der vereinbarten 10 – jährigen Laufzeit
entsprechend vermindert. Die Höhe der Nachzahlung beträgt bei einer Beendigung des Vertrages

- ab vollendetem dritten Jahr, jedoch vor dem vollendeten vierten Jahr 60%
- ab vollendetem vierten Jahr, jedoch vor dem vollendeten fünften Jahr 50%
- ab vollendetem fünften Jahr, jedoch vor dem vollendeten sechsten Jahr 40%
- ab vollendetem sechsten Jahr, jedoch vor dem vollendeten siebenten Jahr 30%
- ab vollendetem siebenten Jahr, jedoch vor dem vollendeten achten Jahr 20%
- ab vollendetem achten Jahr, jedoch vor dem vollendeten neunten Jahr 10%
- ab vollendetem neunten Jahr, jedoch vor dem vollendeten zehnten Jahr 5%

der ermäßigten Jahresprämie (Bemessungsgrundlage ist die in diesem Dokument ausgewiesene ermäßigte Jahresprämie).

*D7R003BHD7R0032C180SY4* *D7R003BHD7R0032C180SY4*

EUR    94,25 
EUR  115,70 
EUR  136,50 
EUR  154,05 
EUR  172,25Prämie inkl. Steuer - jährlich - entsprechend der oben gewählten Versicherungssumme:

EUR    94,25 
EUR  115,70 
EUR  136,50 
EUR  154,05 
EUR  172,25

OEPS Versicherungsservice
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Versicherungssteuer, gegebenenfalls auch Feuerschutzsteuer wird vor Kalkulation der Nachzahlung abgezogen.

Von der nachzuzahlenden Prämie ist die gesetzliche Versicherungssteuer bzw.gegebenfalls Feuerschutzsteuer durch Sie zu entrichten.

Eine Nachzahlung bei vorzeitiger Vertragsauflösung ist nicht zu leisten, wenn der Versicherer den Vertrag kündigt, es sei denn, der
Versicherungsnehmer hat Anlass zur Kündigung des Versicherers aus wichtigem Grund gegeben.

Eine Nachzahlung bei vorzeitiger Vertragsauflösung durch den Versicherungsnehmer ist nicht zu leisten, wenn der Versicherer Anlass
zur Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund gegeben hat.
Bei vorzeitiger Vertragsbeendigung wegen Interessewegfall nach Versicherungsbeginn (§ 68 Abs. 2 VersVG) ist die Nachforderung des
Versicherers mit der Differenz zwischen der tatsächlich bezahlten Prämie und jener Prämie begrenzt, die der Versicherer erheben hätte
können, wäre die Versicherung nur bis zu jenem Zeitpunkt beantragt worden, in welchem er vom Interessewegfall Kenntnis erlangte.
Erfolgt nach Versicherungsbeginn ein Wegfall des versicherten Interesses durch ein Kriegsereignis, durch eine behördliche Maßnahme
aus Anlass eines Krieges oder als unvermeidliche Folge eines Krieges (§ 68 Abs. 3 VersVG), ist die Dauerrabatt-Nachforderung mit der
Differenz zwischen der tatsächlich bezahlten Prämie und jener Prämie begrenzt, die der Dauer der (tatsächlichen) Gefahrtragung
entspricht.

Spartenkürzel:     

Sperrschein

Zugunsten:
Gläubiger:.....................................................................................................................................................................................
Adresse:........................................................................................................................................................................................
Gesch.Zahl:...................................................................................................................................................................................
Sparten:........................................................................................................................................................................................

Verbindlichkeit des Angebots/Angebotsbindefrist

Der Versicherer ist sechs Wochen ab dem Datum der Angebotserstellung an dieses Angebot gebunden.
Der Versicherungsvertrag kommt zu Stande, wenn dieses Anbot samt unterfertigter Erklärung über den Abschluss des
Versicherungsvertrages (Annahmeerklärung; siehe Punkt „Annahme des gegenständlichen Angebots“) dem Versicherer innerhalb der
Bindungsfrist zugeht.

Bitte beachten Sie, dass die für die Rechtzeitigkeit der Zugang der Annahmeerklärung beim Versicherer maßgeblich ist; der bloße
Zugang beim von Ihnen beauftragten Makler ist nicht hinreichend, da dieser keine Empfangsvollmacht des Versicherers besitzt.
Geht die Annahmeerklärung dem Versicherer nicht innerhalb der Bindungsfrist zu, ist der Versicherer nicht mehr an sein Angebot
gebunden.

Allgemeine Vertragsbedingungen

Vertragspartner
Vertragspartner ist die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft, 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 15

Aufsichtsbehörde
Finanzmarktaufsicht/Versicherungsaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5, www.fma.gv.at

Anwendbares Recht
Auf den Versicherungsvertrag findet österreichisches Recht Anwendung.

Vertragsgrundlagen
Es gelten die jeweils bei der beantragten Sparte unter Vertragsgrundlagen angeführten Versicherungsbedingungen.

Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsvertrag kommt – sofern nicht ein verbindliches Vertragsangebot der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft vorliegt
- erst mit Annahme des Antrages durch den Versicherer zustande, andernfalls durch Annahme des Angebotes durch den (die)
Versicherungsnehmer.
Die Annahme des von dem/der (den) Versicherungsnehmerin (Versicherungsnehmern) gestellten Antrages erfolgt durch Zugang der
Versicherungspolizze oder durch Zugang einer gesonderten Annahmeerklärung. Vor diesem Zeitpunkt besteht kein
Versicherungsschutz, soweit nicht schriftlich vorläufige Deckung zugesagt worden ist. Bei einem für später beantragten Beginn der
Versicherung, besteht Versicherungsschutz frühestens ab diesem Zeitpunkt.

Verantwortlichkeit
Die Fragen des Versicherers zu den Gefahrumständen sind nach bestem Wissen richtig und vollständig beantwortet.

*D7R003BHD7R0032C180SY5* *D7R003BHD7R0032C180SY5*

35h,

OEPS Versicherungsservice

http://www.fma.gv.at
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Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft legt der Beurteilung des Risikos zu Grunde, dass die Fragen vollständig und
wahrheitsgetreu beantwortet sind. Das vorliegende Angebot bzw. die Annahme des gegebenenfalls vorliegenden
Versicherungsantrags ist im Glauben an diese Richtigkeit der Beantwortung der gestellten Fragen und die Vollständigkeit der Anzeige
der Gefahrumstände erstellt. Mir (uns) ist bekannt, dass die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft vom Vertrag zurücktreten und die
Leistung verweigern kann, wenn bei Beantwortung der Antragsfragen etwas verschwiegen worden ist oder falsche oder
unvollkommene Angaben gemacht worden sind. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben bin (sind) ich (wir) allein
verantwortlich, auch wenn ich (wir) den Antrag nicht selbst ausgefüllt habe(n).
Sie, sowie die unterzeichnende(n) Person(en), bestätigen ausdrücklich, dass die Antragstellung nur im Rahmen dieses schriftlichen
Antrages erfolgt und mit der Betreuerin/dem Betreuer keine sonstigen Abreden und Vereinbarungen, insbesondere keine mündlicher
Art, getroffen wurden. Der Vermittler ist nicht berechtigt, vom Erfordernis der schriftlichen, vollständigen und wahrheitsgemäßen
Beantwortung der im Antrag enthaltenen Fragen abzugehen.

Belehrung über Rücktrittsrechte

Hinweis: Die angeführten Rücktrittsrechte gelten jedes für sich. Ein Rücktritt ist möglich, wenn die Voraussetzungen auch nur eines
der angeführten Rücktrittsrechte erfüllt sind.

I.
Hat die Antragstellerin/der Antragsteller diesen Versicherungsantrag dem Versicherer oder seinem Beauftragten persönlich
abgegeben und wurde ihr/ihm nicht unverzüglich eine Kopie des Antrags ausgehändigt, oder erhielt sie/er nicht vor Abgabe
ihrer/seiner Vertragserklärung die zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen, oder hat sie/er die in § 252
Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 (VAG 2016) und, sofern die Vermittlung durch einen Versicherungsvermittler in der Form
„Versicherungsagent“ erfolgte, die in den §§ 137f Abs. 7 bis 8 und 137g Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994) unter Beachtung
des § 137h GewO 1994 vorgesehenen Mitteilungen nicht erhalten, so ist die Versicherungsnehmerin/der Versicherungsnehmer
berechtigt, binnen zweier Wochen gemäß § 5b Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) in geschriebener Form* vom Vertrag
zurückzutreten; rechtzeitige Absendung wahrt die Frist. Dieses Rücktrittsrecht besteht nicht bei einer Vertragslaufzeit von weniger
als sechs Monaten. Der Fristenlauf für den Rücktritt beginnt, wenn der Versicherungsnehmerin/dem Versicherungsnehmer die Polizze,
die Versicherungsbedingungen, die in § 252 VAG 2016 und, sofern die Vermittlung durch einen Versicherungsvermittler in der Form
„Versicherungsagent“ erfolgte, die in den §§ 137f Abs. 7 bis 8 und 137g GewO 1994 unter Beachtung des § 137h GewO 1994
vorgesehenen Mitteilungen, und die Belehrung über das Rücktrittsrecht zugegangen sind; unabhängig von der Erfüllung dieser
Voraussetzungen erlischt das Rücktrittsrecht spätestens einen Monat nach Zugang der Polizze und Belehrung über das Rücktrittsrecht.
Hat der Versicherer vorläufige Deckung gewährt, gebührt ihm für deren Dauer ein aliquoter Teil der tarifmäßigen Jahresprämie.

II.
Für Verbraucherinnen/Verbraucher, für die die beantragten Versicherungen nicht zum Betrieb ihrer Unternehmen
gehören (Verbraucherverträge), gelten gegebenenfalls noch folgende Rücktrittsrechte:

Die Versicherungsnehmerin/der Versicherungsnehmer kann vom Versicherungsvertrag oder ihrer/seiner Vertragserklärung binnen 14
Tagen ohne Angabe von Gründen in geschriebener Form* gemäß § 5c VersVG zurücktreten; rechtzeitige Absendung wahrt die Frist.
Dieses Rücktrittsrecht besteht nicht bei einer Vertragslaufzeit von weniger als sechs Monaten. Der Fristenlauf für den Rücktritt beginnt,
wenn der Versicherungsnehmerin/dem Versicherungsnehmer die Polizze, die Versicherungsbedingungen einschließlich der
Bestimmungen über die Prämienfestsetzung oder -änderung, die in § 252 VAG 2016 sowie in den §§ 137f Abs. 7 bis 8 und 137g in
Verbindung mit § 137h GewO 1994 vorgesehenen Informationen und eine Belehrung über das Rücktrittsrecht zugegangen sind;
unabhängig von der Erfüllung dieser Voraussetzungen erlischt das Rücktrittsrecht spätestens einen Monat nach Zugang der Polizze
und Belehrung über das Rücktrittsrecht. Hat der Versicherer vorläufige Deckung gewährt, gebührt ihm für deren Dauer ein aliquoter
Teil der tarifmäßigen Jahresprämie.

Die Antragstellerin/der Antragsteller (Versicherungsnehmerin/Versicherungsnehmer) kann vom Versicherungsvertrag oder Antrag
bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen 14 Tagen gemäß § 3 Konsumentenschutzgesetz (KSchG)
zurücktreten, wenn sie/er ihre/seine Vertragserklärung nicht in den Geschäftsräumlichkeiten des Versicherers abgegeben hat. Dieses
Rücktrittsrecht steht nicht zu, wenn die Antragstellerin/der Antragsteller (die Versicherungsnehmerin/der Versicherungsnehmer) den
Versicherungsvertrag selbst angebahnt hat, oder wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen zwischen den
Beteiligten oder ihren Beauftragten vorangegangen sind, oder bei Vertragserklärungen, die die Antragstellerin/der Antragsteller (die
Versicherungsnehmerin/der Versicherungsnehmer) in körperlicher Abwesenheit des Unternehmers abgegeben hat, es sei denn, dass
er von diesem dazu gedrängt worden ist. Der Fristenlauf für die Rücktrittserklärung beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, die
zumindest den Namen und die Anschrift des Unternehmers, die zur Identifizierung des Vertrags notwendigen Angaben sowie einer
Belehrung über das Rücktrittsrecht, die Rücktrittsfrist und die Vorgangsweise für die Ausübung des Rücktrittsrecht enthält,
frühestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrags. Bei Versicherungsverträgen endet die Rücktrittsfrist spätestens einen
Monat nach Zustandekommen des Vertrags. Die Rücktrittserklärung ist an keine bestimmte Form gebunden; deren rechtzeitige
Absendung wahrt die Rücktrittsfrist.

*D7R003BHD7R0032C180SY6* *D7R003BHD7R0032C180SY6*

OEPS Versicherungsservice



12.2.2018
Seite 7 / Nr. D7R003BH 18.01.00

Ein Rücktritt vom Versicherungsvertrag oder einem Vertragsantrag kann auch gemäß § 3a KSchG von der Antragstellerin/dem
Antragsteller (der Versicherungsnehmerin/dem Versicherungsnehmer) binnen einer Woche erklärt werden, wenn der Versicherer den
Eintritt von für die Einwilligung der Antragstellerin/des Antragstellers maßgeblichen Umständen (z.B. die Aussicht auf steuerrechtliche
Vorteile, eine öffentliche Förderung, einen Kredit) als wahrscheinlich dargestellt hat und diese ohne Veranlassung der
Antragstellerin/des Antragstellers (der Versicherungsnehmerin/des Versicherungsnehmers) nicht oder nur in erheblich geringerem
Ausmaße eintreten. Der Fristenlauf beginnt, sobald für die Antragstellerin/den Antragsteller (die Versicherungsnehmerin/den
Versicherungsnehmer) erkennbar ist, dass die maßgeblichen Umstände nicht oder in erheblich geringerem Ausmaß eintreten und
sie/er eine schriftliche Belehrung über das Rücktrittsrecht erhalten hat. Das Rücktrittsrecht erlischt jedoch spätestens einen Monat nach
der vollständigen Erfüllung des Vertrags durch beide Vertragspartner, bei Versicherungsverträgen mit mehr als einjähriger Laufzeit
spätestens einen Monat nach dem Zustandekommen des Vertrags. Die Rücktrittserklärung ist an keine bestimmte Form gebunden;
deren rechtzeitige Absendung wahrt die Rücktrittsfrist. Kein Rücktrittsrecht nach § 3a KschG besteht, wenn die Antragstellerin/der
Antragsteller (die Versicherungsnehmerin/der Versicherungsnehmer) bereits bei oder vor dem Vertragsabschluss wusste oder wissen
musste, dass die maßgeblichen Umstände nicht oder in erheblich geringerem Maße eintreten werden.

Hat die Antragstellerin/der Antragsteller (die Versicherungsnehmerin/der Versicherungsnehmer) den Vertrag unter ausschließlicher
Verwendung eines Fernkommunikationsmittels im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder
Dienstleistungssystems abgeschlossen (Fernabsatzvertrag), gilt noch folgendes Rücktrittsrecht: Ein Rücktritt vom
Versicherungsvertrag oder Versicherungsantrag kann ohne Angabe von Gründen binnen 14 Tagen gemäß
§ 8 Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz (FernFinG) schriftlich oder mittels eines dem Empfänger zur Verfügung stehenden und
zugänglichen dauerhaften Datenträgers erfolgen. Zur Wahrung der Rücktrittsfrist genügt die rechtzeitige Absendung der
Rücktrittserklärung. Die Rücktrittsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses. Sollte die Versicherungsnehmerin/der
Versicherungsnehmer die Vertragsbedingungen und Vertriebsinformationen gemäß § 5 FernFinG erst nach Vertragsabschluss
erhalten haben, beginnt die Rücktrittsfrist erst mit deren Erhalt. Innerhalb der Rücktrittsfrist darf mit der Erfüllung des Vertrags erst
nach ausdrücklicher Zustimmung der Versicherungsnehmerin/des Versicherungsnehmers begonnen werden.
Tritt die Versicherungsnehmerin/der Versicherungsnehmer nach §8 FernFinG zurück, so kann der Versicherer gemäß § 12 FernFinG
von ihr/ihm lediglich die unverzügliche Zahlung des Entgelts für die vertragsgemäß tatsächlich bereits erbrachte Dienstleistung
verlangen. Der zu zahlende Betrag darf nicht höher sein, als es dem Anteil der bereits erbrachten Dienstleistungen im Verhältnis zum
Gesamtumfang der vertraglich vereinbarten Dienstleistungen entspricht. Der Versicherer kann die Zahlung dieses Entgelts nur
verlangen, wenn er die Informationspflicht nach § 5 Abs. 1 Z 3 lit. a erfüllt hat und wenn die Versicherungsnehmerin/der
Versicherungsnehmer dem Beginn der Erfüllung des Vertrags vor Ende der Rücktrittsfrist ausdrücklich zugestimmt hat. Tritt die
Versicherungsnehmerin/der Versicherungsnehmer nach §8 vom Vertrag zurück, so hat:
- der Versicherer der Versicherungsnehmerin/dem Versicherungsnehmer unverzüglich, spätestens aber binnen 30 Tagen ab Erhalt
  der Rücktrittserklärung, jeden Betrag, den er von diesem vertragsgemäß erhalten hat, abzüglich des oben genannten Betrags,
  zu erstatten;
- die Versicherungsnehmerin/der Versicherungsnehmer unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 30 Tagen ab Absendung
  der Rücktrittserklärung, dem Versicherer von diesem erhaltene Geldbeträge und Gegenstände zurückzugeben.

* Dies ist die gesetzlich gebotene Formvorschrift. Zurich knüpft Rücktrittserklärungen der Antragstellerin/des Antragstellers (der
Versicherungsnehmerin/des Versicherungsnehmers) an keine bestimmte Form; wir empfehlen aber zu Beweiszwecken auch für
Rücktrittserklärungen die geschriebene Form oder Schriftform.

Prämienzahlung/Gebühren/Aufwandersatz

1. Sie haben die vereinbarte Prämie inklusive Versicherungssteuer kostenfrei und rechtzeitig zur vereinbarten Fälligkeit an
    Zurich zu entrichten. Die Barzahlung der Prämie ist ausgeschlossen. Entsprechend der von Ihnen beantragten
    Versicherungssparte(n) und vereinbarten Zahlungsweise hat die Zahlung entweder einmalig, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich
    oder jährlich zu erfolgen.

2. Bei Erteilung eines Mandates zum SEPA-Lastschriftverfahren (Einzugsermächtigungsverfahren) wird Ihr Konto jeweils
    (wiederkehrend, bzw. bei Einmalprämie einmalig) mit der vereinbarten Prämie zu der mit Ihnen vereinbarten Fälligkeit belastet.
    Aufgrund des gewählten Versicherungsbeginns kann die Erstprämie von der vereinbarten Prämie abweichen. Wurde eine
    Indexanpassung der Prämie und / oder Versicherungssumme mit Ihnen vereinbart, wird ihr Konto ab der Wirksamkeit der
    Anpassung mit der angepassten Zahlung belastet. Sie sind verpflichtet, zeitgerecht für eine entsprechende Bedeckung auf Ihrem
    Konto zu sorgen. Die Mandatsreferenz sowie die Höhe der Erstprämie werden wir Ihnen bei Annahme dieses Antrags mit
    Zustellung der Polizze mitteilen. Sollte die Zahlung infolge mangelnder Kontodeckung fehlschlagen oder ein unberechtigter
    Widerruf durch Sie erfolgen oder eine Rückbuchung durch das Kreditinstitut erfolgen, werden wir Ihnen die uns in Rechnung
    gestellten Kosten des Kreditinstituts (= externer Mehraufwand), sowie ein Entgelt für den Bearbeitungsaufwand bei Zurich
    (= interner Mehraufwand) verrechnen.

3. Bei Prämienzahlung mittels SEPA-Zahlungsanweisung (Erlagschein) wird Ihnen rechtzeitig vor Fälligkeit der Prämie eine
    Zahlungsaufforderung mit einer, bei Zahlungsaufforderung für mehrere Fälligkeiten einer entsprechenden Anzahl von SEPA-
    Zahlungsanweisung(en) (Erlagschein(en)) zugesandt. Die Einzahlung von SEPA-Zahlungsanweisungen (Erlagscheinen) ist bis zum
    Eintritt der Fälligkeit zu veranlassen.
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4. Für die Abgeltung unserer Mehraufwendungen, die durch das Verhalten der Versicherungsnehmerin/des Versicherungsnehmers
    veranlasst sind, verrechnen wir angemessene Gebühren. Dies gilt für die Einrichtung bzw. Bearbeitung von Rückweisungen  im
    SEPA-Lastschriftverfahren (Einzugsermächtigungsverfahren) im Fall von korrekt ausgeführten Zahlungsaufträgen, von
    Sperrscheinen gegenüber Banken aufgrund von Vinkulierungen, Verpfändungen oder Abtretungen von Versicherungsforderungen
    und Anforderungen von Duplikaten der Versicherungsurkunde in Papierform.
    Bei Zahlungsverzug gemäß § 38 VersVG (Erstprämie bzw. einmalige Prämie) und § 39 VersVG (Folgeprämie)  gelangen die
    notwendigen Kosten zweckentsprechender außergerichtlicher Betreibungs- oder Einbringungsmaßnahmen (insbesondere
    Mahngebühren) zur Verrechnung, soweit diese in einem angemessenen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen.
    Gebühren werden mit Vorschreibung zur Bezahlung fällig.
    Nähere Information zu den Gebühren sowie die Höhe der Gebühren entnehmen Sie bitte dem unter www.zurich.at/service für
    unsere Kunden veröffentlichten und in unseren Geschäftsstellen aufgelegten Gebührenblatt oder Sie können diese jederzeit von
    uns erfragen. Das zutreffende Gebührenblatt ist integraler Bestandteil des Versicherungsvertrags.

5. Die vereinbarten Gebühren sind wertgesichert. Als Maß zur Berechnung der Wertbeständigkeit dient der von Statistik Austria
    monatlich verlautbarte Verbraucherpreisindex 2000 oder ein an seine Stelle tretender Index.

    Als Bezugsgröße für diesen Vertrag dient die aktuell zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses von Zurich angewendete Indexzahl
    gemäß nachstehender Regelung:
    Für Vertragsschlüsse
    von 1.1. bis 31.3.: Indexzahl, errechnet für den Juni des vorangegangenen Jahres
    von 1.4. bis 30.9.: Indexzahl, errechnet für den Dezember des vorangegangenen Jahres
    von 1.10. bis 31.12: Indexzahl, errechnet für den Juni des laufenden Jahres.

    In der Folge sind die Gebühren jeweils im Verhältnis der Indexzahl zur Bezugsgröße nach oben oder unten neu festzusetzen
    am 1.4. auf Basis Index Dezember des Vorjahrs
       am 1.10. auf Basis Index Juni des laufenden Jahres
    Eine kaufmännische Rundung der Gebühren auf ganze Euro-Cent hat zu erfolgen. Alle Veränderungsraten sind auf eine
    Dezimalstelle zu berechnen.
    Zurich ist dessen unbeschadet berechtigt, geringere als die sich nach dieser Indexklausel ergebenden Gebühren zu verlangen, ohne,
    dass dadurch das Recht verloren geht, für die Zukunft wieder indexkonforme Gebühren zu verlangen.

6. Abweichend zu Punkt 5 kann Zurich bei Verträgen mit Unternehmern den Gebührenanteil für den internen Mehraufwand unter
    Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Umstände (insbesondere Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen,
    Veränderungen des Personal- und Sachaufwandes, etc.) nach billigem Ermessen ändern.

7. Darüber hinausgehende Änderungen der Gebühren müssen zwischen Zurich und Verbrauchern vereinbart werden.

8. Falls für Ihren Vertrag ein Unterjährigkeitszuschlag vereinbart ist (s. unter Allgemeine Vertragsdaten), so ist dieser in die Ihnen
    bekanntgegebene Prämie eingerechnet. Der Unterjährigkeitszuschlag stellt einen Ausgleich für die gegenüber jährlicher
    vorschüssiger Zahlung später eintretende Kapitalnutzungsmöglichkeit des Versicherers dar.

Bündelversicherung
Alle einzelnen Sparten einer Bündelversicherung stellen rechtlich selbständige Verträge mit jeweils selbstständigem rechtlichen
Schicksal dar. Eine Vertragsbeendigung (z.B. Kündigung) in einer Sparte bringt nicht automatisch die Vertragsbeendigung anderer
Sparten mit sich.

Befugnisse unserer BetreuerInnen/unserer Versicherungsagenten
Die Betreuerin/der Betreuer ist bevollmächtigt, schriftliche Anträge auf Abschluss, Verlängerung oder Abänderung von
Versicherungsverträgen entgegenzunehmen, sowie die vom Versicherer ausgefertigten Polizzen auszuhändigen. Die Betreuerin/der
Betreuer ist bevollmächtigt, verbindliche Vertragsangebote der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft auszuhändigen und die
Erklärungen zu deren Annahme entgegenzunehmen.  Die Betreuerin/der Betreuer ist keinesfalls berechtigt, Erklärungen für den
Versicherer abzugeben oder Geldeswert mit schuldbefreiender Wirkung gegenüber dem Versicherer entgegenzunehmen. Die
Betreuerin/der Betreuer ist nicht berechtigt, vom Erfordernis der schriftlichen, vollständigen und wahrheitsgemäßen Beantwortung der
in diesem Dokument enthaltenen Fragen abzugehen.

Befugnisse der Versicherungsmaklerin/des Versicherungsmaklers
Die Versicherungsmaklerin/der Versicherungsmakler agiert primär als Ihr Vertreter und ist verpflichtet, Ihren Aufträgen nachzukommen
und dabei Ihre Interessen zu wahren. Der Umfang seiner Berechtigung wird durch die von Ihnen erteilte Vollmacht begrenzt. Die
Ver-sicherungsmaklerin/der Versicherungsmakler ist keinesfalls berechtigt, Erklärungen für den Versicherer abzugeben oder von Ihnen
Geldeswert mit schuldbefreiender Wirkung gegenüber dem Versicherer entgegenzunehmen. Bei Annahme des Antrags durch Sie
bzw. durch uns sind wir verpflichtet, Provision gemäß dem mit uns geschlossenen Maklervertrag an die Versicherungsmaklerin/den
Versicherungsmakler zu bezahlen.

VEREINBARUNG zur Form von Erklärungen und anderen Informationen

I. ALLGEMEINES (Formbegriffe und Kommunikationswege)
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Form bezeichnet die Art und Weise sowie das äußere Erscheinungsbild, in dem eine Erklärung oder Information dem Empfänger
zugeht.

Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfänger das Original der Erklärung mit eigenhändiger Originalunterschrift des
Erklärenden zugehen muss.

Der geschriebenen Form wird durch einen Text in Schriftzeichen, aus dem die Person des Erklärenden hervorgeht), entsprochen.
Eine eigenhändige Unterschrift des Erklärenden ist in der geschriebenen Form nicht erforderlich. Erklärungen und Informationen in
geschriebener Form können zum Beispiel per Telefax , E-Mail oder auf dem Postweg übermittelt werden.

EMPFEHLUNG: Um eine Bearbeitung zu erleichtern und eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen, empfehlen wir, einen
Bezug in die Erklärung oder Information aufzunehmen (z.B.: Polizzennummer, Schadennummer hinsichtlich eines bei
Zürich bestehenden Versicherungsvertrages).

II. FORMVEREINBARUNG

1.
Für folgende Erklärungen und Mitteilungen zwischen Versicherer und Antragstellerin/Antragsteller
(Versicherungsnehmerin/Versicherungsnehmer) bzw. der versicherten Person(en) oder sonstigen Dritten wird ausdrücklich die
Schriftform vereinbart:

- Kündigungen
- Anträge auf Prämienfreistellung und Rückkauf von Lebensversicherungen
- Anzeigen des Wegfalls des versicherten Interesses
- Anträge auf Änderung des Anspruchsberechtigten für den Erhalt von Versicherungsleistungen (z.B. Bezugsrechtsänderung)
- Vinkulierung, Verpfändung, Abtretung und deren Aufhebung

2.
Für alle anderen Erklärungen und Informationen der Antragstellerin/des Antragstellers (der Versicherungsnehmerin/des
Versicherungsnehmers) bzw. der versicherten Person(en) oder sonstiger Dritter im Zusammenhang mit der beantragten
Versicherung/den beantragten Versicherungen genügt es zu deren Wirksamkeit, wenn sie in geschriebener Form erfolgen und dem
Versicherer zugehen.

In geschriebener Form abzugebende Erklärungen und Informationen können selbstverständlich auch in Schriftform rechtswirksam
übermittelt werden.

Rücktrittserklärungen der Antragstellerin/des Antragstellers (der Versicherungsnehmerin/ des Versicherungsnehmers) sind an keine
bestimmte Form gebunden. EMPFEHLUNG: Für den Zugang ihrer/seiner Rücktrittserklärung ist die Antragstellerin/der
Antragsteller (die Versicherungsnehmerin/der Versicherungsnehmer) beweispflichtig, weshalb wir auch für derartige
Erklärungen die Schriftform oder geschriebene Form empfehlen.

3.
Bloß mündlich abgegebene Erklärungen und Informationen der Antragstellerin/des Antragstellers (der
Versicherungsnehmerin/des Versicherungsnehmers) bzw. der versicherten Person(en)  oder sonstiger Dritter sind – ausgenommen
Rücktrittserklärungen (siehe Punkt 2.) -  nicht wirksam.

ZUSTIMMUNG
Mit dieser Vereinbarung zur Form von Erklärungen und anderen Informationen bin/sind ich/wir als Antragstellerin/Antragsteller
(Versicherungsnehmerin/ Versicherungsnehmer)

x ausdrücklich einverstanden
o nicht einverstanden
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VEREINBARUNG DER ELEKTRONISCHEN KOMMUNIKATION
(Unternehmen)
Im Zusammenhang mit der beantragten Versicherung  wird die Zulässigkeit der Übermittlung von vertrags-relevanten Inhalten auf
elektronischem Wege in der nachfolgend näher bestimmten Weise vereinbart.

Eine allfällige Beschränkung der Übermittlung von Inhalten aus Gründen gesetzlicher oder vertraglicher
Geheimhaltungsverpflichtungen wird durch diese Vereinbarung nicht berührt.

Die Kundin/Der Kunde bestätigt, über einen regelmäßigen Zugang zum Internet zu verfügen.
Erklärungen und andere Informationen bzw. Benachrichtigungen der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (nachfolgend: Zurich)
sind an folgende E-Mail-Adresse zu übermitteln:
E-Mailadresse(n):  ........................................
 – Achtung: Die Angabe einer bestimmten personalisierten E-Mail-Adresse führt dazu, dass alle Zustellungen an diese eine definierte
Person erfolgen müssen, daher bitte Kreis erweitern)
Erklärungen und andere Informationen der Kundin/des Kunden sind zu übermitteln an die E-Mail-Adresse  service@at.zurich.com.
Die Parteien benennen geschäftsfallbezogen die jeweiligen konkreten Ansprechpartner bzw. konkret maß-geblichen E-Mail-Adressen.
Sind solche nicht benannt oder eine Zustellung an die benannte Person nicht möglich (Unzustellbarkeitsmeldung des E-Mail-Browsers),
ist die Zustellung an eine für eine Partei in ihrer Homepage oder in öffentlichen Telefonverzeichnissen angegebene
E-Mail-Erreichbarkeit zulässig.

Festgehalten wird, dass diese Vereinbarung für benannte externe Vertreter mit Vollmacht (z.B. Versicherungs-vermittler,
Rechtsanwälte, Steuerberater o.ä.) keine Gültigkeit hat.

Für die elektronische Kommunikation gelten nachstehende weitere Bedingungen:
Die Parteien sind berechtigt, Erklärungen in anderer Form (insbesondere in Schriftform per Post oder Kurier) zu übermitteln, sie sind
jedoch bei einer dauerhaften Abkehr von der elektronischen Kommunikation verpflichtet, diese entweder zu kündigen oder die
andere Partei in Form der vereinbarten elektronischen Kommunikation von diesem Wechsel zu verständigen, wobei bei einseitiger
Abkehr von der elektronischen Kommunikation ohne Kündigung die Rechte der anderen Partei aus dieser Vereinbarung weiterhin
bestehen.

Jede Vertragspartei ist verpflichtet, der anderen Partei Änderungen der elektronischen Erreichbarkeiten bekannt zu geben. Im Fall der
Nichtbekanntgabe erfolgt durch Zurich eine Übermittlung an die Kundin/den Kunden an die zuletzt von der Kundin/dem Kunden
bekanntgegebene Adresse in Schriftform. Die Kundin/der Kunde als Versicherungsnehmer/in ist diesbezüglich verpflichtet, Zurich
gemäß § 10 Versicherungsver-tragsgesetz eine Änderung ihrer/seiner Anschrift mitzuteilen. Gibt die Kundin/der Kunde Änderungen
der Anschrift nicht bekannt, gelten eingeschriebene schriftliche Erklärungen von Zurich gemäß § 10 Ver-sicherungsvertragsgesetz als
nach dem gewöhnlichen Postlauf zugegangen, wenn sie an die letzte Zurich bekanntgegebene Anschrift oder an die aus der
Homepage der Partei ersichtliche Geschäftsanschrift des Unternehmens gesendet wurden.

Der Abschluss von Versicherungsverträgen selbst ist nicht Gegenstand der elektronischen Kommunikation, jedoch kann die Annahme
der beantragten Versicherung durch den Versicherer auf diese Weise erklärt werden bzw. die Polizze auf diesem Weg übermittelt
werden.

Erklärungen, die nach 16 Uhr eines Werktages (Montag – Freitag) oder am Samstag oder Sonntag oder einem gesetzlichen Feiertag
an eine Vertragspartei übermittelt wurden, gelten als am nächstfolgenden Werktag, 8 Uhr, als zugegangen.

Die Vereinbarung über die elektronische Kommunikation kann von jeder Vertragspartei jederzeit widerrufen werden.

Einmaliges Recht auf Papier
Ungeachtet der vereinbarten elektronischen Kommunikation hat die Kundin/der Kunde das Recht, jederzeit – jedoch jeweils nur
einmal kostenfrei – elektronisch erhaltene Versicherungsscheine, Versicherungs-bedingungen, Erklärungen und andere Informationen
auf Papier oder in einer anderen von Zurich allgemein zur Auswahl gestellten Art ausgefolgt zu erhalten.

Anerkennung von Erklärungen im Rahmen der elektronischen Kommunikation durch die Parteien
Die Vertragsparteien anerkennen grundsätzlich die Verbindlichkeit der in obiger Weise der anderen Vertragspartei gegenüber
abgegebenen Erklärungen an. Personen, die gegenüber der anderen Partei solche Erklärungen abgeben, gelten ungeachtet der
Vertretungsbefugnis als bevollmächtigt zur Abgabe und zur Empfangnahme von Erklärungen für die Partei, deren Organisation sie
angehören.

o ausdrücklich einverstanden
x nicht einverstanden

Vereinbarungen über die Datenverwendung

1. Verwendung (einschließlich automationsunterstützte Verarbeitung) personenbezogener Daten unter Ausnahme der
Ermittlung personenbezogener Gesundheitsdaten
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Der Antragsteller (Versicherungsnehmer) und die zu versichernde(n) Person(en) stimmen ausdrücklich und unter
Möglichkeit jederzeitigen Widerrufs zu, dass der Versicherer die mit der beantragten Versicherung im Zusammenhang stehenden
Daten, die sich aus der Antragsbearbeitung oder der Vertragsdurchführung ergeben (Personenidentifikationsdaten, Prämiendaten,
Meldedaten und Meldestatus, Risikodaten, den Versicherungsvertrag betreffende Daten) automationsunterstützt verarbeitet und
verwendet.

Personenbezogene Gesundheitsdaten darf und wird der Versicherer nur im Zusammenhang mit Versicherungsverhältnissen, bei denen
der Gesundheitszustand des Versicherten oder eine Geschädigten erheblich ist, verwenden, soweit dies
- zur Beurteilung, ob und zu welchen Bedingungen ein Versicherungsvertrag angeschlossen oder geändert wird, oder
- zur Verwaltung bestehender Versicherungsverträge, oder
- zur Beurteilung und Erfüllung von Ansprüchen aus einem Versicherungsvertrag
  unerlässlich ist und nachdem diese Daten entsprechend einer der nachfolgend geschilderten Arten ermittelt wurden.

Personenbezogene Gesundheitsdaten wird der Versicherer ausschließlich
- durch Befragung jener Person, die versichert werden soll oder bereits versichert ist bzw durch Befragung des Geschädigten, oder
- anhand  vom VN bzw Geschädigten beigebrachter Unterlagen, oder
- durch Auskünfte von Dritten bei Vorliegen einer für den Einzelfall erteilten ausdrücklichen Zustimmung des Betroffenen, oder
- durch Heranziehung sonstiger, dem Versicherer rechtmäßigerweise bekanntgewordener Daten, die dem Betroffenen vom
  Versicherer mitzuteilen sind,
ermitteln.

Die Ermittlung personenbezogener Gesundheitsdaten durch den Versicherer ist nicht Gegenstand der vorliegenden
Zustimmungserklärung und von dieser daher nicht umfasst! Erfordert daher die Beurteilung und Erfüllung von Ansprüchen aus
dem Versicherungsvertrag sowie die Beurteilung über Abschluss oder Änderung des Versicherungsvertrages die Ermittlung
personenbezogener Gesundheitsdaten durch Auskünfte von Dritten, so wird der Versicherer im konkreten Anlassfall vom
Betroffenen eine ausdrückliche Zustimmung zu einer solchen Ermittlung einholen.

2. Verwendung  personenbezogener Daten im Verhältnis zu anderen Versicherungsunternehmen

Der Antragsteller (Versicherungsnehmer) und die zu versichernde(n) Person(en) stimmen ausdrücklich und unter
Möglichkeit jederzeitigen Widerrufs zu, dass der Versicherer zur Beurteilung, ob und zu welchen Bedingungen ein
Versicherungsvertrag abgeschlossen, geändert oder fortgesetzt wird, zur Beurteilung und Erfüllung von Ansprüchen aus dem
Versicherungsvertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles sowie im Zusammenhang mit der Prämieneinstufung nach einem
Bonus-/Malussystem im Rahmen der Kfz-Haftpflichtversicherung Personen- und Risikoidentifikationsdaten (Name, Geburtsdatum,
Kennzeichen und Fahrgestellnummer des versicherten Fahrzeugs), Meldedaten und Daten zum Meldestatus und
Versicherungsfalldaten, keinesfalls aber personenbezogene Gesundheitsdaten oder sensible Daten (rassische oder ethnische Herkunft,
politische, religiöse oder  philosophische Weltanschauung, Sexualleben, Gewerkschaftszugehörigkeit) an andere
Versicherungsunternehmen in Österreich übermitteln und von diesen erhalten kann. Im Rahmen einer Assistanceversicherung stimmen
die genannten Personen einer Übermittlung folgender Daten an die mit der Abwicklung von Assistancefällen betrauten
Unternehmungen zu: Name, Geburtsdatum, Anschrift, Versicherungsvertragsdaten.

3. Verwendung personenbezogener Daten im Rahmen des ZIS

Das Zentrale Informationssystem (ZIS) des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs, 1030 Wien, Schwarzenbergplatz 7
ist eine Einrichtung der Versicherungswirtschaft zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche, Versicherungsmissbrauch und
Versicherungsbetrug und ein Informationsverbundsystem im Sinne des § 4 Z 13 DSG 2000. Der Antragsteller
(Versicherungsnehmer) und die zu versichernde(n) Person(en) stimmen ausdrücklich und unter Möglichkeit jederzeitigen
Widerrufs zu, dass der Versicherer zur Beurteilung, ob und zu welchen Bedingungen ein Versicherungsvertrag abgeschlossen,
geändert oder fortgesetzt wird, sowie zur Beurteilung und Erfüllung von Ansprüchen aus dem Versicherungsvertrag Personen- und
Risikoidentifikationsdaten (Name, Geburtsdatum, Kennzeichen und Fahrgestellnummer des versicherten Fahrzeugs), Meldedaten und
Daten zum Meldestatus sowie Versicherungsfalldaten, keinesfalls aber personenbezogene Gesundheitsdaten oder sensible Daten
(rassische oder ethnische Herkunft, politische, religiöse oder  philosophische Weltanschauung, Sexualleben,
Gewerkschaftszugehörigkeit) im Rahmen des ZIS in Einzelfällen an andere Versicherungsunternehmen in Österreich übermitteln und
von diesen auch erhalten kann.

4. Zustimmung zur Verwendung  von Daten zu Punkten 1 – 3.

Ich bin/Wir sind mit der in den Punkten 1. – 3. beschriebenen Datenverwendung durch den Versicherer

x ausdrücklich einverstanden
o nicht einverstanden

5. Sonstige Verwendung von Daten

*D7R003BHD7R0032C180SY11* *D7R003BHD7R0032C180SY11*

OEPS Versicherungsservice



12.2.2018
Seite 12 / Nr. D7R003BH 18.01.00

Der Antragsteller (Versicherungsnehmer) und die zu versichernde(n) Person(en) stimmen unter Möglichkeit jederzeitigen
Widerrufs zu, dass der Versicherer Personenidentifikations- und Vertragsdaten (z.B. Art des Vertrages, Laufzeit,
Versicherungssumme) zu ihrer Information und Beratung über andere Produkte und Dienstleistungen verwendet.

Keinesfalls von dieser Zustimmung erfasst ist allerdings auch in diesem Zusammenhang die Verwendung personenbezogener
Gesundheitsdaten und von sensiblen Daten (rassische oder ethnische Herkunft, politische, religiöse oder  philosophische
Weltanschauung, Sexualleben, Gewerkschaftszugehörigkeit).
Mit dieser Vereinbarung im Sinne des Punktes  5. bin/sind ich/wir

x ausdrücklich einverstanden

Annahme des gegenständlichen Angebots / Abschluss des Versicherungsvertrages innerhalb der Angebotsfrist

Ich/wir haben vorliegendes Angebot gelesen, verstanden und akzeptieren dieses vollinhaltlich. Ich/wir schließen hiermit den
Versicherungsvertrag/die Versicherungsverträge auf Grundlage des vorliegenden Angebots, der darin angeführten
Versicherungsbedingungen, sowie aller sonstigen darin enthaltenen Informationen, Hinweise, Erklärungen und Vereinbarungen, die
allesamt einen integrierenden Bestandteil des Angebots und damit auch des Versicherungsvertrages bilden.

Die dem Vertrag zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen erhalte(n) ich/wir bei Übermittlung der Polizze, auf Wunsch jedoch
schon früher.

Hinweis:
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Vollständigkeit und Richtigkeit Ihrer Angaben, die Kenntnis des Inhalts dieses Dokuments und
den Erhalt einer Zweitschrift. Durch Ihre Unterschrift machen Sie Ihre Angaben und Erklärungen zum Inhalt des
Versicherungsvertrages.

{S,0,-27,90,30,R,N,,"Unterschrift Kundin/Kunde"}
,
-------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
Datum, Ort der Antragserstellung Unterschrift des Kunden / der Kundin (Vor- und Zuname)
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---------------------------------------------------------------------
Unterschrift des Vertragserbringers

Held & Held - Versicherungsmakler
Wolfgang Held Ges.m.b.H. | Versicherungsmakler  |  Berater in Versicherungsangelegenheiten  |  Gewerbliche Vermögensberatung
Tel: +43 2236 53086-0 | Fax: +43 2236 53086-4 | Mail: office@diehelden.at | www.diehelden.at | www.facebook.com/diehelden.at
Firmensitz: A-2353 Guntramsdorf, Hauptstraße 25 | Firmenbuch: FN 117213y  LG Wr. Neustadt | GISA-Zahl: 13520656 und 13607753
Unser Informationsblatt zur Datenverarbeitung ist unter diehelden.at/datenschutz abrufbar oder kann beim uns angefordert werden
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Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 

Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft, Österreich 

Betriebs-Versicherung FlexLine, Haftpflicht 

 

 

ACHTUNG: Hier finden Sie nur ausgewählte und besonders wichtige Informationen zu unserem Versicherungsprodukt in verkürzter, 
zusammenfassender und schlagwortartiger Form sowie in einfacher Sprache. Die vollständigen vertraglichen und vorvertraglichen 
Informationen zu Ihrer Versicherung finden Sie 
• in den vereinbarten Versicherungsbedingungen  
• in der Versicherungspolizze  
• im Versicherungsantrag  
• in einem verbindlichen Zurich Offert  

 

Um welche Versicherung handelt es sich: Haftpflicht-Versicherung für Betriebe  

Was ist versichert? 

Zurich übernimmt im Rahmen der vereinbarten 
Versicherungssumme die Erfüllung gerechtfertigter 
Schadenersatzverpflichtungen und die Abwehr 
unberechtigter Ersatzansprüche 
 
 bei Personenschäden, 
 bei Sachschäden, 
 bei Vermögensschäden, die sich aus einem Personen- 

oder Sachschaden ergeben, 
 
wenn diese Schäden durch das versicherte Risiko 
verursacht werden. 

Was ist nicht versichert? 

x Vorsätzlich/vorsatznah herbeigeführte Schäden 
x Überflutungsschäden durch wasserrechtlich 

bewilligungspflichtige Anlagen/Maßnahmen 
x Schäden durch allmähliche Emission/Einwirkung 

bestimmter Stoffe (z.B. Gase, Flüssigkeiten) und von 
Temperatur 

x Schäden aufgrund bewusster Tätigkeit/bewussten 
Umgangs an und mit Sachen 

x Schäden an von Ihnen/Ihren Gehilfen geliehenen, 
gemieteten, verwahrten Sachen 

x Produktrückruf 
x Schäden durch Gentechnik, elektromagnetische 

Felder, Asbest und Atomenergie 
x Über die gesetzliche Haftung hinausgehende 

Ansprüche und solche mit Strafcharakter 
x Ansprüche, die nach US-amerikanischem, 

kanadischem oder australischem Recht gerichtlich 
geltend gemacht werden 

x Das unternehmerische Risiko, z.B. Verpflichtungen 
auf Vertragserfüllung oder aus 
Mängelgewährleistung 

x Schäden, die Sie sich oder Ihnen nahestehenden 
Personen/Unternehmen (z.B. Ihren Angehörigen, 
Gesellschaftern, Gesellschaften, an denen Sie 
beteiligt sind oder die demselben Konzern wie Sie 
angehören) zufügen 

x Schäden durch Kfz/Anhänger mit Kennzeichen bzw. 
Kennzeichenpflicht, Luftfahrzeuge, Luftfahrtgeräte 

x Ansprüche aus der Planung/Herstellung, teils auch 
der Lieferung von Kraft-, Luft-, Wasser-, Schienen-, 
Raumfahrzeugen, Seilbahnen und der ersichtlich für 
deren Bau/Einbau bestimmten Teile sowie aus 
Tätigkeiten an Luft-/Raumfahrzeugen und deren 
Teilen 

x Schäden, die mit Krieg, inneren Unruhen, Terror u. ä. 
zusammenhängen 

x Eingriff in Persönlichkeitsrechte, Diskriminierung 

 Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

 Berücksichtigung eines vereinbarten Selbstbehalts 
und vereinbarter Entschädigungsgrenzen 

 bei Verletzung der versicherungsvertraglichen 
Verpflichtungen kann der Versicherungsschutz ganz 
oder teilweise entfallen. 



Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifische Formulierungen verzichtet.  
Personenbezogene Bezeichnungen beziehen sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 
 
Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft, 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 15, FN89577g, www.zurich.at/datenschutz 
Stand: 12/2017, 07_H_Flex_AHVB 2014 

Wo bin ich versichert? 

 Der Versicherungsschutz besteht für in Österreich eingetretene Versicherungsfälle. 
 Der Geltungsbereich kann vertraglich erweitert werden. 

Welche Verpflichtungen habe ich? 

- Zurich muss vollständig und ehrlich über das versicherte Risiko informiert werden – vor Vertragsabschluss und 
während der Vertragslaufzeit. 

- Schäden, Ersatzforderungen und die Einleitung verwaltungsbehördlicher oder gerichtlicher Verfahren sind Zurich 
innerhalb 1 Woche zu melden. 

- Jeder Schaden muss klein gehalten werden. An der Feststellung des Schadens und seiner Folgen ist mitzuwirken. 
- Wenn Ansprüche gegen Sie geltend gemacht werden, dürfen Sie diese nicht anerkennen. Wenn Ansprüche 

gerichtlich geltend gemacht werden, müssen Sie alle Weisungen von Zurich befolgen und dem von Zurich 
beauftragten Anwalt Vollmacht erteilen. 

- Wenn die Versicherungsprämie auf Basis Lohn- und Gehaltssumme oder Umsatz bemessen wird, müssen Sie   
Zurich ehrlich informieren. 

Wann und wie zahle ich? 

Wann: Sie zahlen Ihre Prämie fristgerecht im Voraus – wie im Vertrag vereinbart: jährlich, halbjährlich, vierteljährlich 
oder monatlich. 

Wie: z.B. mit Zahlschein, Einzugsermächtigung oder Online – wie vereinbart. 

 Wann beginnt und endet die Deckung? 

Beginn: 

- Wie im Versicherungsvertrag vereinbart – allerdings nur, wenn Sie Ihre erste Prämie rechtzeitig zahlen. 

Ende: 

- Im Rahmen dieses Produkts schließt Zurich keine Versicherungsverträge mit einer Laufzeit von weniger als  
1 Jahr. Mit Ablauf der vereinbarten Laufzeit endet der Versicherungsvertrag/der Versicherungsschutz nur, wenn Sie 
kündigen oder Zurich den Vertrag kündigt. 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Verbraucher: 

- Sie können den Vertrag zum Ende des 3. Versicherungsjahres (bzw. zu einem allfälligen früheren Ende der 
Vertragslaufzeit) kündigen – mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat. 

- Ab dann können Sie den Vertrag jährlich kündigen – mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat. 

Unternehmen: 

- Sie können den Vertrag zum Ende der Vertragslaufzeit kündigen – mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten. 
 

Darüber hinaus kann der Vertrag aus weiteren Gründen, z.B. im Schadenfall vorzeitig gekündigt werden. 
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